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as Bauhandwerkerpfandrecht ist den meisten Unternehmern in der Baubranche ein Begriff. Dennoch – so 
zeigt die Praxis – stellt die korrekte und rechtzeitige Eintragung für viele KMUs eine nicht zu unterschät-

zende Herausforderung dar.  
Nachfolgend werden die zentralen Punkte, die bei der Stellung des Gesuches um Eintragung unbedingt beach-
tet werden müssen, kurz erläutert. 
 

I. GRUNDSÄTZLICHES ZUM  
BAUHANDWERKERPFANDRECHT 

as Bauhandwerkerpfandrecht gibt Bauhandwerkern 
ein gesetzliches Pfandrecht an demjenigen Grund-

stück, an dem er gearbeitet hat. Es dient der Sicherung der 
Werklohnforderung. Die beklagte Partei ist immer die 
Grundeigentümerin, wobei es keine Rolle spielt, wer dem 
Handwerker den Auftrag erteilt hat. 

Damit ein Bauhandwerkerpfandrecht eingetragen werden 
kann, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Zum 

einen sind nur Handwerker und Unternehmer zur Eintra-
gung berechtigt, die Material und Arbeit oder Arbeit allein 
geliefert haben. Zum anderen darf keine andere hinrei-
chende Sicherheit, wie zum Beispiel eine Bankgarantie, 
zur Sicherung der Forderung vorliegen. Sodann muss die 
Eintragung ins Grundbuch innert vier Monaten erfolgt 
sein. Auf den letzten und vermutlich heikelsten Punkt wird 
hiernach eingegangen. 
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II. FRIST ZUR EINTRAGUNG 

Wie oben erwähnt, beträgt die Frist zur Eintragung des 
Bauhandwerkerpfandrechts vier Monate seit Vollendung 
der Arbeiten. Die Arbeiten sind vollendet, wenn alle Ver-
richtungen, die Gegenstand des Vertrags sind, ausgeführt 
sind. Geringfügige Arbeiten und Ausbesserungen sind zur 
Beurteilung des Zeitpunktes des Abschlusses der Arbei- 
ten nicht relevant. Innerhalb der vier Monate muss die 
Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts im 

Grundbuch erfolgt sein. Die Gesuchstellung beim Gericht 
innerhalb der Frist allein reicht nicht aus. Es empfiehlt 
sich daher, das Gesuch frühzeitig und spätestens einige 
Tage vor Ablauf der Frist zu stellen, damit das Gericht aus-
reichend Zeit hat und die Eintragung rechtzeitig erfolgen 
kann. Ist die viermonatige Frist verstrichen, ist das Recht 
auf Eintragung ein für alle Mal verwirkt. 

III. ZUSTÄNDIGKEIT ZUR EINTRAGUNG 

ür die Eintragung zuständig ist das Gericht am Ort, an 
dem das betroffene Grundstück im Grundbuch aufge-

nommen ist (Art. 29 Abs. 1 lit. c ZPO). 

Ein vorgängiges Schlichtungsverfahren vor der Schlich-
tungsbehörde entfällt beim Gesuch um Eintragung des 
Bauhandwerkerpfandrechts. Somit ist das Gesuch beim 
erstinstanzlichen Bezirksgericht oder aber – bei erfüllten 
Voraussetzungen (vgl. hiernach) – beim Handelsgericht 
einzureichen. 

Handelt es sich um eine handelsrechtliche Streitigkeit im 
Sinne von Art. 6 Abs. 2 ZPO und verfügt der betroffene Kan-
ton über ein Handelsgericht (Aargau, Bern, St. Gallen und 
Zürich), muss das Gesuch an das Handelsgericht gerichtet 
werden. Eine handelsrechtliche Streitigkeit liegt vor, wenn 
die geschäftliche Tätigkeit mindestens einer Partei betrof-
fen ist, gegen den Entscheid die Beschwerde in Zivilsachen 

an das Bundesgericht zulässig ist, d.h. der Streitwert und 
somit die offene Werklohnforderung mindestens CHF 
30’000.00 beträgt, und beide Parteien im Handelsregister 
eingetragen sind. Ist nur die beklagte Partei im Handelsre-
gister eingetragen, hat die klagende Partei die Wahl zwi-
schen dem Bezirks- und dem Handelsgericht. 

Es ist wichtig, dass das Gesuch innert Frist beim zuständi-
gen Gericht eingereicht wird. Man darf sich nicht darauf 
verlassen, dass ein unzuständiges Gericht das Gesuch an 
das zuständige Gericht weiterleitet. Zudem geht durch die 
Einreichung beim unzuständigen Gericht – auch wenn das 
Gesuch an das zuständige Gericht weitergeleitet wird – 
wertvolle Zeit verloren, was bei der kurzen Frist zur Eintra-
gung des Bauhandwerkerpfandrechts dazu führen kann, 
dass das Recht auf Eintragung des Bauhandwerkerpfand-
rechts verwirkt und das Pfandrecht nicht mehr eingetragen 
werden kann. 
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